
 

 

 

AUSSCHREIBUNG 
 

Int. Deutsche Jugendmeisterschaft 
 O’pen BIC 2018 

04.10. – 07.10.2018 

Steinhuder Meer 

 

                                                            
VERANSTALTER: Deutscher Segler Verband (DSV) 

Gründgenstraße 18 
22309 Hamburg 
www.dsv.org  

 
   

DURCHFÜHRENDER VER-
EIN: 

Hannoverscher Yacht-Club e. V. 
Fischerweg 41, 31515 Wunstorf 
Sportwart@hyc.de 

 

 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT: Wettfahrtvereinigung Steinhuder 

Meer e.V. www.wvstm.de   

 

   

 

Wettfahrtleiter: Stefan Ibold (NRO/HYC) 
Obmann des Protestkomitees: Wolfgang Philippsen (NJ/SKM) 
 
 
1. REGELN 
1.1 Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in den „Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) fest-

gelegt sind. 
1.2 Folgende Abkürzungen gelten: 

[NP] Regeln, deren Verletzung kein Grund für einen Protest durch ein Boot sind. Dies 
ändert WR 60.1(a). 

1.3 WR Anhang P, Besondere Verfahren zu Regel 42, wird angewendet. 
1.4  [DP] Auf dem Wasser sind jederzeit von allen Teilnehmern persönliche Auftriebsmit-

tel zu tragen außer zum kurzfristigen Wechseln oder Anpassen der Kleidung. Dies 
ändert WR 40 und das Vorwort zu WR Teil 4. 

1.5 Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der englische Text, mit Ausnahme der 
Ordnungsvorschriften des Deutschen Segler-Verbandes (DSV), dieser Ausschreibung 



 

 

 

und der Segelanweisungen für welche der deutsche Text gilt. 
 

1.6 Es gilt die sog. „Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs am Dümmer und 
Steinhuder Meer (Dümmer und Steinhuder Meer-Verordnung — DStMVO —)“. Die 
Verordnung ist über die Netzseite 
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/76033/Duemmer_und_Steinhuder_M
eer_-_Verordnung_zuletzt_geaendert_am_15.02.2013.pdf zu erhalten. 

 
2. [DP] WERBUNG 
2.1 Boote können verpflichtet werden vom Veranstalter gewählte und gestellte Werbung 

sowie Bugnummern anzubringen. 
2.2 Werbung in direkter oder indirekter Form für Alkohol oder Tabakprodukte an Boot und 

Kleidung ist untersagt. 
 
3. [NP] [DP] ZULASSUNG UND MELDUNG 
3.1 Die Regatta ist für die folgende Klasse ausgeschrieben: O‘pen BIC 
3.2 Meldeberechtigt sind Segler/Seglerinnen der Jahrgänge 1999 und jünger. 
3.2.1 Segler/Seglerinnen, die Mitglied in einem DSV-Verein sind, müssen sich über eine 

der folgenden Voraussetzungen qualifizieren: 
3.2.1.1 Steuerleute, die in der deutschen Aktuellen Rangliste der Klasse mit mindestens 25 

Ranglistenpunkten aus mindestens 9 Ranglistenwertungen geführt werden. Die Qua-
lifikation ist im Jugendseglerpass zu dokumentieren und auf Verlangen nachzuwei-
sen. 

3.2.1.2 Segler/Seglerinnen, die Deutsche(r) Jugendmeister(in) des Vorjahres sind (Gesamt-
wertung). 

3.2.2 Segler/Seglerinnen, die Mitglied eines Vereines eines anderen nationalen Mitglieds-
verbandes von World Sailing sind, in der Reihenfolge des Datums ihrer Anmeldung. 

3.3 Der Schiffsführer muss entweder einen gültigen DSV-Führerschein, Jüngstensegel-
schein, Sportsegelschein oder einen für das Fahrtgebiet vorgeschriebenen oder emp-
fohlenen amtlichen und gültigen Führerschein besitzen. Bei Mitgliedern anderer nati-
onaler Verbände gilt ein entsprechender Befähigungsnachweis ihres Landes. 

3.4 Jedes Mannschaftsmitglied muss Mitglied eines Vereins seines nationalen Mitglieds-
verbandes von World Sailing sein. 

3.5 Jeder einem DSV-Verein angehörende Teilnehmer muss sich über die Internetseite 
des DSV registriert haben. 

3.6 Meldeberechtigte Boote müssen sich bis zum 17. September 2018 über das Online-
meldesystem www.manage2sail.com (Direkter Link: www.manage2sail.com/de-
DE/event/3cb47cdd-2dad-4968-9340-196de878795c#!/) anmelden und das entspre-
chende Meldegeld zahlen.  

 
4. MELDEGELDER 
4.1 Die Meldegelder sind wie folgt: 

 Meldegeld (EUR)  
bis 17.09.2018 

Meldegeld (EUR) 
ab 18.09.2018 
bis 30.09.2018 

O’pen BIC 100 120 

4.2 Das Meldegeld ist zu zahlen an die WVStM, Konto Volksbank Nienburg, IBAN: DE24 
2569 0009 1010 5654 00 - BIC: GENODEF1NIN unter deutlicher Angabe des voll-
ständigen Namens, der Bootsklasse mit Segelnummer und der Kennzahl 38 

4.3 Die Zahlung des Meldegeldes muss mit der Meldung erfolgen. Der Anspruch auf Zah-
lung des Meldegeldes entfällt nicht durch Rücknahme der Meldung oder durch Fern-
bleiben des Bootes. Das Meldegeld wird nur bei Ablehnung der Meldung zurücker-
stattet oder wenn der Veranstalter die Veranstaltung oder Klasse absagt. 



 

 

 

 
5. ZEITPLAN 
5.1 Die Registrierung findet wie folgt statt: 

Klasse Registrierung Ort der Registrierung 
O’pen BIC Mittwoch, 03.10.2018: 

11:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag, 04.10.2018: 
10:00 - 18:00 Uhr 

Regattabüro, Clubhaus 

5.2 Am Donnerstag, 04.10.2018 findet eine Übungswettfahrt statt. Das Ankündigungssig-
nal für diese Übungswettfahrt erfolgt um 14.00 Uhr. 

5.3 Am ersten Wettfahrttag findet um 12:00 Uhr eine Steuerleutebesprechung statt. Nä-
heres hierzu wird in den Segelanweisungen veröffentlicht. 

5.4 Der Zeitplan der Wettfahrten und Wettfahrttage ist nachstehend aufgeführt:  
Klasse Wettfahrttage Ankündigungssignal für 

die erste Wettfahrt 
Anzahl der Wett-
fahrten 

O’pen BIC  Freitag, 05.10. bis 
Sonntag, 07.10.2018 

Freitag, 05.10.2018: 
15:00 Uhr 

12 

5.5 Am letzten Wettfahrttag wird kein Ankündigungssignal nach 14:00 Uhr gegeben.  
 
6. [NP] [DP] VERMESSUNG 
6.1 Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorlegen können. 
6.2 Alle Boote müssen während der Vermessungszeiten, wie in Ziffer 6.3 ausgewiesen, 

vermessen werden. Im Zeitfenster der Kontrollvermessungen werden keine Erstve-
rmessungen durchgeführt. 

6.3 Vermessungszeiten sind wie folgt: 
Freitag, 05.10.2018: 09:00 - 18:00 Uhr 
Der Ort der Vermessung wird bei der Registrierung bekannt gegeben. 

 
7. SEGELANWEISUNGEN 

Die Segelanweisungen sind bei der Registrierung verfügbar. 
 
8. VERANSTALTUNGSORT 
8.1 Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des HYC, Fischerweg 41, 31515 Wunstorf 

statt. 
8.2 Das Regattabüro befindet sich im Clubhaus. 
8.3 Regattagebiet ist das Steinhuder Meer. 
 
9. BAHNEN 

Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in den Segelanweisungen. 
 
10. WERTUNG 
10.1 Mindestens vier vollendete Wettfahrten sind zur Gültigkeit der Meisterschaft erforder-

lich. 
10.2 Werden weniger als fünf Wettfahrten vollendet, ist die Serienwertung eines Bootes 

gleich der Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten. Werden fünf oder mehr 
Wettfahrten vollendet, ist die Serienwertung eines Bootes gleich der Summe seiner 
Wertungen in den Wettfahrten ausgenommen seiner schlechtesten Wertung. 

10.3 Gilt nur wenn mindestens zehn Boote in der U-Wertung teilnehmen: 
Die U14-Wertung ist ein Auszug aus der Gesamtwertung und beinhaltet nur Teilneh-
mer, die im Jahr der Meisterschaft höchstens das 13. Lebensjahr vollenden. 

 
11. [NP] [DP] BEGLEITBOOTE 
11.1 Alle Begleitboote müssen beim Veranstalter registriert sein und die geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen und Auflagen, sowie die „Vorschriften für unterstützende Per-



 

 

 

sonen“ der Veranstaltung, die in den Segelanweisungen veröffentlicht sind, erfüllen. 
Der Veranstalter kann Registrierungen zurückweisen und spätere Registrierungen 
nach eigenem Ermessen zulassen. 

11.2 Auf dem Wasser müssen jederzeit von allen unterstützenden Personen persönliche 
Auftriebsmittel getragen werden außer zum kurzfristigen Wechseln oder Anpassen 
der Kleidung. Begleitpersonen müssen den Quick-Stopp / Kill Cord zu jeder Zeit be-
nutzen, während der Motor läuft. 

11.3 Begleitboote müssen eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die 
mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 Euro oder dem Äquivalent je Schadens-
fall deckt und für das Regattagebiet gültig ist. 

 
12. [DP] LIEGEPLÄTZE 

An Land oder im Hafen müssen Boote auf den ihnen zugewiesenen Liegeplätzen lie-
gen. 
 
13. [DP] FUNKKOMMUNIKATION 

Außer im Notfall oder wenn Ausrüstung benutzt wird, die vom Veranstalter zur Verfü-
gung gestellt wird, darf ein Boot während der Wettfahrt keine Sprach- oder Daten-
übertragungen senden und keine Sprach- oder Datenkommunikation empfangen, so-
fern diese nicht allen Booten zugänglich ist. 

 
14. PREISE 
14.1 Der DSV gibt Preise (Medaillen) für die ersten drei Plätze, jeweils in der Gesamtwer-

tung und in der U-Wertung. Die Anzahl der Urkunden wird veröffentlicht. 
14.2 Folgende(r) Titel werden an die siegreichen Mannschaften vergeben: 

Internationale(r) Deutsche(r) Jugendmeister(in) in der O’pen BIC-Klasse 2018 
Internationale(r) Deutsche(r) Jugendmeister(in) U14 in der O’pen BIC-Klasse 2018 

14.3 Die in der Gesamtwertung besten zehn Boote jeder Klasse erhalten Preise. 
14.4 Der durchführende Verein kann weitere Preise vergeben. 
14.5 Preise, die bei der Siegerehrung nicht abgeholt werden, verbleiben beim Veranstalter. 
 
15. [DP] MEDIENRECHTE 

Durch die Teilnahme an der Regatta übertragen die Teilnehmer dem Veranstalter 
entschädigungslos automatisch das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht für die 
Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während der Veranstal-
tung von den Athleten gemacht wurde. 

 
16. HAFTUNGSBEGRENZUNG, UNTERWERFUNGS-KLAUSEL 
16.1 Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzu-

nehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die 
Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das 
richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den ver-
kehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist 
berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder 
aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzu-
nehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schaden-
ersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der Veran-
stalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer 
während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein 
Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten 
entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesent-
liche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder 



 

 

 

grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die 
Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorher-
sehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des 
Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der 
persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitar-
beiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Siche-
rungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich 
sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist. 

16.2 Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. der Zusätze des DSV, die Ord-
nungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvor-
schriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisungen sind ein-
zuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.  

16.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
16.4 Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung mit Haf-

tungsausschluss ist bei der Registrierung vorzulegen. Bei minderjährigen Teilneh-
mern müssen diese von den Personensorgeberechtigten unterschrieben sein. Die 
entsprechende Vorlage „Einverständniserklärung“ steht zum Herunterladen auf 
https://www.raceoffice.org/2018-38-DJ-BIC zur Verfügung. 

 
17. [DP] VERSICHERUNG 

Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
haben, die mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 EUR oder dem Äquivalent je 
Schadensfall deckt und für das Regattagebiet gültig ist. 

 
18. DATENSCHUTZHINWEISE 

Der Veranstalter wird die mit der Meldung und die mit der Teilnahme an der Veran-
staltung erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern. Der An-
hang „Datenschutzhinweise“ enthält die diesbezüglichen Informationen. Der Anhang 
steht auf https://www.hyc.de/wp-content/uploads/2018/08/datenschutz.pdf  zur Verfü-
gung. 

 
 
WEITERE HINWEISE (NICHT TEIL DER AUSSCHREIBUNG) 
 
Weiter Informationen gibt es auch in der Regatta-App, die unter 
http://www.regatten.wvstm.de heruntergeladen werden kann.  
In den Stores wird die App unter "WVStM" gefunden. 
 
1.1. Das Mitbringen von Hunden ist nicht erwünscht! 
1.2. Unterkunft 

Eine begrenzte Anzahl an Betten im Clubhaus des HYC ist nach vorheriger Anmeldung 
verfügbar. Buchung per E-Mail unter sportwart@hyc.de 

Camping: Ein begrenzte Anzahl an Stellplätzen und Stroman-
schlüssen für  Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen sind 
vorhanden. Bitte bei der Meldung angeben. Sanitäre 
Einrichtungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Eine 
Stellplatzgebühr wird für Teilnehmer nicht erhoben. 

Hotelinformation Südufer: Steinhuder Meer Tourismus GmbH 
Postfach 2124 
31504 Steinhude 



 

 

 

Telefon: 05033/9501-0 
Fax:  05033/9501-20 
E-Mail:  touristinfo@steinhuder-meer.de 
Internet: www.steinhuder-meer.de 

Hotelinformation Nordufer: Verkehrsverein Mardorf 
Aloys-Bunge-Platz 
31535 Neustadt-Mardorf 
Telefon: 05036/92121 
Fax:  05036/92123 
E-Mail:  touristinfo@steinhuder-meer.de 
Internet:  www.steinhuder-meer.de 

 
 

Verpflegung: Nach Anmeldung kann im Clubhaus des HYC ein kostenpflichtiges 
Frühstück ab dem 03.10.2018 eingenommen werden. 
 
Es ist geplant für die Teilnehmer und deren Begleitungen nach vorhe-
riger Anmeldung eine vollständige Verpflegung gegen Entgelt anzubie-
ten. 
 


